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Die Ortsnamen
in den amtlichen Plinen und Karten

Von Prof. Ed. Imhof
(Fortsetzung)

2. Die Frage nach den Gebielsdimensionen und Maf3stdben.

Man gewinnt einen Krieg nicht, indem man sich-im vornherein ge-
wissen Realitiaten verschlie3t, den Kopf in den Sand steckt und das Un-
bequeme nicht sehen will.

Im Entwurf Saladin und meist auch in den bisherigen Diskussionen
wurde von ,,Flurnamen‘“ gesprochen. Man verstand darunter Namen
kleinrdumiger Gebiete, im Gegensatz zu den ,,geographischen Namen‘*
groer Raume. Beide Bezeichnungen werden falsch gebraucht. Fels-
zacken, Biche, alte Schlosser und was alles sonst noch unter der Flagge
,Flurnamen‘* segelt, sind keine Fluren. Jeder Ortsname, auch derjenige
des kleinsten Sumpfes, ist eine geographische Bezeichnung. Die sprachlich
sehr prazis abgefa3te Biindner-Instruktion hat diese Sinnverfilschungen
vermieden.

Eine unterschiedliche Behandlung von Lokalnamen kleiner Riume
oder Objekte und von Bezeichnungen fiir grole Erscheinungen ist un-
durchfithrbar. Es gibt Felder und Ebenen, Buckel, Hiigel und Berge,
Mulden und Tiler in kontinuierlicher Abstufung von den kleinsten bis
zu den groBten Dimensionen. Dasselbe gilt fiir die Wasserldaufe, Siimpfe
und Seen, fiir Firne, Gletscher usw. Auch der Bundesrat ist dieser Auf-
fassung, denn er nennt in seinem Beschlufl vom 22. Februar 1938 die
,»otadte, Dorfer, Weiler, Hiusergruppen und einzelnen HAuser** in einem
Atemzuge! Eine Regelung, die nach Gréenordnungen abstufen mdéchte,
die zum Beispiel die Namen groBer Stréme schriftsprachlich, diejenigen
kleiner Biche und Ortlichkeiten jedoch in der Mundart geben wollte,
wire voller Inkonsequenzen, und sie wiirde der Willkiir Tiir und Tor
o0finen. Man denke hiebei auch an Namensippen oder Namenfamilien: .
Rhein, Rheinfall (Rifall!), Rheinau (Rinau), Rheinbord (Ribord), Rhein-
acker (Riacher) usw. und Reufl, Meienreuf3 (Meienrifl), ReuBmatteli
(RiiBmitteli oder RiBmaitteli). Saladin schreibt in ziircherischen Uber-
sichtsplinen ,,Hausen‘ (Gemeindename), aber unmittelbar daneben
,Under Husen‘“. Er schreibt ,,Greifensee’ (Gemeindename), wiirde je-
doch nach seiner eigenen Aussage (anliflich einer Aussprache in der
Zurcher Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft am 20. Dezember
1944) fiir den zugehorigen See die Mundartform ,,Grifesee’ anwenden.
Seine Forderung nach sprachlicher Einheitlichkeit wiirde durch solche
Losungen nicht erfiillt.

Ebensowenig sind Regelungen durchfithrbar, die entweder nur fir
grofimafstabige Pldne oder nur fiir kleinmafstabige Karten gelten. Zwi-
schen einem Dorfplan und der Ubersichtskarte von Europa gibt es Kar-
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ten in allen MaBstidben. Scheidewinde lassen sich nicht aufrichten. Der
Greifensee muB im Grundbuch-Ubersichtsplan und in den amtlichen
Landeskarten aller MaBstibe und dariiber hinaus in allen iibrigen Karten,
Schulkarten usw. in ein- und derselben sprachlichen Form angeschrieben
werden; denn sonst entstiinde in all unsern Ortsbenennungen das Chaos.
(Ausnahmen kommen nur in Betracht fiir sprachliche Spezialkartierun-
gen,) Auch Saladin sieht dies ein, denn als ich ihn (anldBlich der oben
genannten Aussprache) vor diese Frage stellte, erklirte er, seine Vor-
schlige bezdgen sich auf Karten aller Mafistébe. '

Wir fassen zusammen: Eine Regelung ist nur annehmbar, wenn sie
im Prinzip allen Gebietsdimensionen und allen Kartenmafstdben Rechnung
tragt.

3. Auch die Schriftsprache ist sprachliche Wirklichkeit.

Plan und Karte sollen in der Namengebung so weit wie moglich der
,,sprachlichen Wirklichkeit‘‘ entsprechen. Dariiber sind wir uns alle einig.
Dieses Schlagwort wird jedoch von einzelnen Ortsnamenforschern und von
den Kartenpraktikern oft verschieden ausgelegt. Die ersteren verstehen
darunter die an Ort und Stelle bei der einheimischen Bevoilkerung ge-
sprochenen Formen. Wir haben jedoch diesen Begriff weiter zu fassen.
Der Deutschschweizer gebraucht nicht nur eine, sondern zwei Formen
der deutschen Sprache, die Mundart und das Schriftdeutsch. Ahnlich
verhilt es sich auch mit einzelnen unserer iibrigen Landessprachen. Die
Mundart ist unseres Volkes eigenes Kind, die Schriftsprache eine blof3e
Adoptivtochter. Es ist natiirlich, und es ist auch recht und billig, dal
man sein eigenes Kind heifler liebt, als dasjenige fremder Eltern. Aber
trotzdem gehort auch das Adoptivkind zu uns. Ob das eigene oder das
fremde Kind schiner und besser sei, dariiber wollen wir nicht streiten.
Die Schriftsprache ist uns neben den zahlreichen Mundarten aus vielerlei
Griinden unentbehrlich. Sie ist unsere offiziell eingefithrte schriftliche
Ausdrucksform und zum schriftlichen Ausdruck zahlt auch die Karten-
nomenklatur. Zahllose Ortlichkeiten besitzen zwei verschiedene, all-
gemein gebrauchliche Bezeichnungen, eine mundartliche und eine schrift-
sprachliche. Beide sind ,,sprachliche Wirklichkeit“. Beispiele sind Ort-
schaftsnamen, wie Ziiri — Ziirich, Biili — Biilach, Burtlef — Burgdorf,
Chriizlinge — Kreuzlingen, Langete(n) — Langenthal, Chiiniz - Koéniz,
Honeri — Hohenrain, Beuel — Beinwil, Widischwil — Wadenswil, aber auch
Namen fiir Berge, Gewisser usw., wie Ligire — Lagern, Chaferberg — Ké-
ferberg, Pfife — Pfeife, Ri — Rhein, Rii3 — Reuf3 , Luteraargletscher — Lau-
teraargletscher, Grifesee — Greifensee, Tiifelsbrugg — Teufelsbriicke, Holi
GalBl — Hohle Gasse usw. Nicht alle in der Schriftsprache gebrauchten
Orts-Eigennamen, die dem allgemein vertrauten Wortschatz entnommen
sind, weisen nun aber tatsachlich schriftsprachliche Formen auf. Es wur-
den auch Mundartformen iibernommen, wie zum Beispiel Brugg, Egg,
Fliteli, Riitli. Der Schreibgebrauch ging in keiner Weise konsequent oder
systematisch vor, wie die folgenden Gegeniiberstellungen zeigen: Ber-
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neck — Oberegg, Schaffhausen — Wohlhusen, Kirchberg — Kilchberg,
Ziegelbriicke — Brugg, Riiti — Riitli — Reute, Drusenfluh — Fliieli, See-
riicken — Ruggensberg, Lauteraar — Luterbach. Selbst Schriftsprach- und
Mundartverbindungen in ein und derselben Ortsbezeichnung und Zwit-
ter der beiden Sprachen sind hiufig. Beispiele: Hinterrugg, Kleine Scheid-
egg, Innertkirchen, Ennetbiihl, Steinmaur, Kalkschyen usw. Wir wollen
diesen ,,Unfug* der Viter nicht beschonigen, doch hilft es nichts, Exi-
stenz und Allgemeingebrauch solcher Schriftsprachformen zu leugnen
oder sie gar als Erfindungen der Kartographen hinzustellen. Nur ein
Teil davon gehért ins Siindenregister fritherer Landkartenmacher. Es ist
im Prinzip weder Aufgabe der Karte, noch der Sprachforschung, Ge-
brauche abzuindern. Pflegt der heutige Deutschschweizer Wallensee und
Weilhorn und Kleine Scheidegg und Teufelsbriicke zu schreiben, so ist
auch dies sprachliche Wirklichkeit. Entspricht es deutschschweizerischer
Sitte und Norm laut Duden Moos, Wiese, Grube, Miihle, Weiher, Kreuz,
Unterdorf und Aullerberg usw. zu schreiben, so darf auch dievonDr, Sala-
din beeinflulte Ziircher Flurnamenkommission in den amtlichen Plinen
nicht, wie es tatsidchlich geschieht, Mos, Wis, Grueb, Miili, Weier, Chriiz
und Underdorf, Usserberg usw. eintragen.

4. Die mundartliche Kartierung der Ortsnamen, eine Spezialaufgabe.

A. Schorta (in Lit. Nr. 11) und viele andere haben dargetan, welch
hohe Bedeutung die Ortsnamen als Quellen der historischen Landeskunde
und der Kultur- und Sprachgeschichte besitzen. Hiebei interessieren
sowohl Schreibform, wie Sprechform. ,,Der letzteren kommt jedoch im
allgemeinen geschichtliche Prioritat zu. Wir haben mit dem alten Vor-
urteil zu brechen, als ob sie von Haus aus eine Entstellung der geschrie-
benen Form ware; Regel ist vielmehr, dal die Form, die heute im Munde
unserer Bauern lebt,in ungebrochener Linie auf den Ursprung des Namens
zuriickgeht‘* (Prof. Bachmann in Lit. Nr. 15). Durch ihre schriftsprach-
lichen Namen tragen unsere Pline und Karten zweifellos — wenn auch
nicht gewollt — dazu bei, daBl viele mundartliche Namensformen bei einem
Teil unserer Bevilkerung in Vergessenheit geraten. Eine mundartliche
Kartierung aller Ortsnamen wiare daher aus wissenschaftlichen, kulturel-
len und patriotischen Griinden eine wertvolle und dringliche Aufgabe.
Es ist ein Gebot der Staatsékonomie, die Namenaufnahmen der Grund-
buchvermessung und der militdrischen Landeskartierung so weit wie
moglich auch in den Dienst solcher Bestrebungen zu stellen. In dieser
Hinsicht kommt den Ortsnamenverzeichnissen, die mit den Gemeinde-
iibersichtsplanen angelegt werden, eine hohe Bedeutung zu, da darin
alle feststellbaren Namensformen, auch die mundartlichen, protokolliert
werden. Die reinen Sprechformen der Ortsnamen kommen jedoch fiir
die allgemeinen amtlichen Pliane und Karten nicht in. Frage. Hierin
gehen auch die Namensforscher mit uns einig. Sowohl Prof. Bachmann,
wie Dr. Saladin sagen in fast wortlicher Ubereinstimmung: ,,Es kann
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keine Rede davon sein, die reine Sprechform zur Schreibform zu erheben;
dies wiirde schon wegen den von Ort zu Ort wechselnden mundartlichen
Lautverhiltnissen zu Unertriglichkeiten fithren. Uberdies ist die Mund-
art iiberhaupt eigentlich nicht schreibbar, da sich das Leben nicht in
zwei Dutzend tote Buchstaben fassen 146t (Lit. Nr. 10 und 15). Saladin
gibt daher in seinen ,,Grundsitzen‘* (Lit. Nr. 10) Instruktionen zu einer
kartenfidhigen Mundartschreibweise. Fiir all die vielen Ortsnamen, die
nur in der Mundart existieren und daher in dieser Form in die Pline und
Karten gesetzt werden, ist diese Anleitung zweifellos sehr niitzlich. Der
Sprachwissenschaft diirften jedoch die amtlichen Pline und Karten,
auch wenn sie nach Saladins Beschriftungsgrundsitzen erstellt wiirden,
kaum geniigen; denn diese interessiert sich gerade fiir all die lokalen
Farbungen, deren lautgetreue Wiedergabe nur mittelst besonderer
Schriftzeichen mdéglich ist.

5. Die mundartliche Schreibform widerstrebt dem Hauptzweck der amtlichen
Pldne und Karten.

»,Wenn auf dem Riitli im Tannenschatten ein helvetischer Beicht-
stuhl aufgerichtet wiirde, so mii3te bekannt werden, da3 der grole Haufe
der geschulten Schweizer herwirts der Saane ringer und lieber ein mittel-
méiBiges franzosisches oder englisches Buch zu Gemiite fiihrt, als ein
ernsthaftes Werk in Schweizer Mundart“ (Georg Thiirer in seinem
liebenswerten Biichlein iiber Wesen und Wiirde der Mundart). — In der
Schule lernen wir das Lesen und Schreiben der Schriftsprache, nicht aber
der Mundart oder der vielen Mundarten. Die Mundart-Orthographie
steht im allgemeinen nicht fest. Saladin schreibt ,,Chriiz*‘, ,,Meister‘
und ,,Sprach‘‘, Rudolf von Tavel hingegen ,,Chriitz®“, ,,Meischter‘ und
»»Sproch®. Der eine schreibt ,er het gse’, der andere ,,er het gseh. Fir
,, Knie‘“ lesen wir ,,Kney‘‘ oder ,,Chnii‘“ oder ,,Chneu‘‘ und fiir ,,Grind**
hier ,,Grinn‘‘ und dort ,,Gring‘‘. Im geschlossenen Zusammenhang mund-
artlicher Rede versteht jeder Deutschschweizer den Sinn der folgenden
Ausdriicke: Fiir (oder Fir), Bom, Bu, Su, Sagg, Brigg, Stogg, Grot, Ror,
Holi, Dragg, Bone, Sagi, tiif (oder teuf oder tiif), Chiietel usw. Treten
sie aber, so wie es in der Karte der Fall wire, in isoliert stehenden Wor-
tern und Wortverbindungen auf, so muten sie eher chinesisch an. —
Nur, wer sich stets mit solchen Ausdriicken befaf3t, wird dann rasch und
automatisch folgendes darin lesen: Feuer, Baum, Bau, Sau, Sack, Briicke,
Stock, Grat, Rohr, Hohle, Dreck, Bohne, Sigerei, tief, Kiihtal usw. Der
Sprachforscher darf in solchen Fragen nicht nur auf seine eigene Erfah-
rung bauen. Die amtlichen Pline und Karten haben nicht nur ihm, son-
dern vor allem der Allgemeinheit zu dienen. Und iiberdies mdéchte sich
auch ein Welschschweizer und ein Tessiner in den Karten der deutschen
Schweiz einigermaflen zurechtfinden koénnen. Eine gewisse allgemein
giiltige, allgemein vertraute Normung ist unentbehrlich; diese aber be-
sitzen wir in der Schriftsprache.
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Trotz aller Anhédnglichkeit an unsere Mundarten empfinden wir in
der deutschsprachigen Schweiz das offiziell eingefithrte Hochdeutsch als
eine grofle Hilfe, ja als eine Notwendigkeit. Dasselbe gilt auch fiir die
schriftsprachlich ausdriickbaren Teile der Kartenbeschriftung. Als schrift-
liche AuBerungsformen unterstehen sie den gleichen Gesetzen.

In der Wahl der sprachlichen Form der Ortsnamen ist der Land-
kartenmacher nicht frei. Er kann diese Form zwar in vielen Fillen beein-
flussen. Sehr oft soll er dies sogar. Er ist aber weitgehend an den schrift-
sprachlichen Schreibgebrauch gebunden. Entzége er sich diesem, so
wiirde er zwar nicht gerade die babylonische Sprachverwirrung herauf-
beschworen, aber doch den Allgemeingebrauch der Karte erschweren
und viel Unsicherheit schaffen. Die Schreibformen der Ortsnamen haben
sich vielfach aulerhalb der Karte und unabhingig von dieser entwickelt.
Dieser ,,auswirtige‘‘ Bereich ist unvergleichlich weitschichtiger. Tausende
von Ortsbezeichnungen sind in hunderttausenden von geschriebenen und
gedruckten Texten und Aufschriften, in Verwaltungs-, Gerichts- und .
Grundbuchakten, in militdrischen und technischen Dokumenten, in
. Firmen-, Gasthof- und Stralenbezeichnungen, in Namens- und Adressen-
verzeichnissen, in der Literatur und in gesetzlichen ErlaBen verankert.
Und sehr oft besitzen solche Bezeichnungen in der deutschen Schweiz
hochdeutsche oder sonst von der Mundart abweichende Formen. Typische
Beispiele sind: Kreuzstrale, Eisenwerke Miihletal, Teufelswand, Braun-
waldbahn, Kraftwerk Wiggital usw. Nur ein Weltfremder kann glauben,
dafl dies alles durch einen Federstrich, durch eine neue Landkartenver-
fligung liber den Haufen geworfen werden kénnte. Und was soll sich ein
Schiiler denken, der in seinen Aufséiitzen schriftsprachlich Wiese, Moos,
Miihle und Hinter, Unter, Klein usw. zu schreiben lernt, im Dorfplan
jedoch die folgenden im Kanton Ziirich eingefiihrten Formen findet:
Wis, Mos, Miili, Hinder, Under, Chli usw.?

Wir moéchten nun aber hier nicht falsch verstanden werden: Da, wo
Mundartformen schon langst zum traditionellen Schreibgebrauch gewor-
den sind, wird sie die Karte aus denselben Griinden beibehalten und zwar
auch dann, wenn — wie bei ,,Brugg‘‘ und ,,Kilchberg‘‘ — eine hochdeutsche
Form moéglich ware. Wir wollen auch nicht sagen, daf} jede schlechte
oder unnotige Schriftsprachform des bisherigen Gebrauches -oder der
bisherigen Karten beibehalten werden solle. Doch hievon spéter.

Es ist Vorrecht und Verpflichtung der amtlichen Pline und Karten,
den verschiedenartigsten Bediirfnissen zu dienen. Dies verlangt von ihnen
eine moglichst leichte und allgemeine Lesbarkeit und Schreibbarkeit der
Ortsnamen. Sie haben sich daher vor jeder Spezialisierung zu hiiten. Eine
solche aber wire die Mundartschreibung in dem von Saladin gewiinschten

Ausmalfl. ‘
(Fortsetzung folgt.)



	Die Ortsnamen in den amtlichen Plänen und Karten [Fortsetzung]

